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Beschluss 

der Stadtverordnetenversammlung 

 

 

 

Konzerngesellschaften der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 

Änderung der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge auf Grund § 17 Satz 2 Nr. 

2 KStG i. d. Fassung des Unternehmenssteuerreformgesetzes (UntStRefG) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1411 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die zwischen  

 

 der Städtische Werke AG und der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH 

 der Städtische Werke AG und der Städtische Werke Netz + Service GmbH 

 der Städtische Werke Netz + der Service GmbH und Städtische Werke intelligent 

messen GmbH 

 der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH und der KVV Verkehrsgesellschaft 

Nordhessen GmbH 

 der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH und der KVV Bau- und Verkehrs-

Controlling GmbH 

 der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH und der Müllheizkraftwerk Kassel 

GmbH 

 

bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge werden gemäß Anlage 1 

geändert. 

 

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. 

Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, 

Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung:  

Ablehnung:  

Enthaltung:  

den  

 

Beschluss 
 

De Antrag de 

betr. Konzerngesellschaften der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 

Änderung der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge auf Grund § 17 Satz 2 Nr. 2 



 

Beschluss der 35. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 15. September 2014 

 

2 von 2 KStG i. d. Fassung des Unternehmenssteuerreformgesetzes (UntStRefG), 101.17.1411, 

wirdzugestimmt abgelehnt. 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung:  

Ablehnung:  

Enthaltung:  

den  

 

Beschluss 
 

De Antrag de 

betr. @BTR-TEXT@, 101.17.1411, wird zugestimmt abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Schmidt 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 




